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 Veröffentlicht am 19.11.1986

Norm

IPRG §31

IPRG §32

Rechtssatz

Hängt die passive Klagslegitimation davon ab, nach welchem Recht zu beurteilen ist, wem die tatsächliche

Verfügungsmacht über die strittige Liegenschaft zusteht, ist dies aber gemäß dem Belegenheitsstatut und nicht nach

den allenfalls in Frage kommenden Erbstatut zu beurteilen.
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